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1. Länderspezifische Hintergrundinformationen 

Georgien ist am 27.12.2023 von der deutschen Bundesregierung als sicherer Herkunftsstaat eingestuft worden. 
Das entsprechende Gesetz war am 23.12.2023 in Kraft getreten. Damit fand die seit vielen Jahren anhaltende 
positive Entwicklung der Demokratie und Menschenrechtslage in Georgien Anerkennung und Berücksichtigung 
im deutschen Asylverfahren.1 Seit dem Frühjahr / Sommer 2024 ist jedoch eine wesentliche Änderung der 
bislang verfolgten Politik der georgischen Regierung bzw. der Regierungspartei Georgischer Traum zu 
beobachten, die sich von Europa und den USA ab- und verstärkt Russland zuwendet. Damit einher geht eine 
massive Verschlechterung der Menschenrechtslage. Dies zeigt sich auch an dem umstrittenen Gesetz zur 
Einschränkung der Rechte von LGBTIQ-Menschen, das vom georgischen Parlament am 17.09.2024 
verabschiedet worden ist und am 03.10.2024 in Kraft trat.2 

2. Rechtliche Bestimmungen und Anwendung  

2.1 Grundsätzliches 

Seit dem Jahr 2000 sind Homosexualität bzw. gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen in Georgien3 nicht 
mehr strafbewehrt. Im Jahr 2012 wurden die sexuelle Ausrichtung und die Geschlechtsidentität u. a. als 
Diskriminierungsgrund in das Strafgesetzbuch aufgenommen.4 Dennoch ist die Situation von sexuellen 
Minderheiten sehr schwierig und es kommt vereinzelt zu Gewalt und Diskriminierung (siehe hierzu Kapitel 3). 
Trotz gesetzlicher Schutzmaßnahmen gibt es Probleme bei der Rechtsdurchsetzung, insbesondere bei der 
Reaktion auf Hassverbrechen und der rechtlichen Anerkennung der Geschlechtsidentität. In der Praxis 
unternehmen die Regierung und Sicherheitsbehörden zu wenig, um sexuelle Minderheiten zu schützen.5 Die 
Versammlungsfreiheit sexueller Minderheiten ist eingeschränkt, was durch das neue Gesetzespaket zu 
Familienwerten und zum Schutz von Minderjährigen vom 17.09.2024 (siehe hierzu Kapitel 2.2) nochmals 
verschärft worden ist und allgemein die Rechte sexueller Minderheiten beschneidet.   

Gleichgeschlechtliche Paare können ihre Partnerschaft nicht durch eine Eheschließung oder eingetragene 
Lebenspartnerschaft und damit verbundene Rechte formalisieren. Die Verfassung definiert die Ehe als „eine 
Verbindung zwischen einer Frau und einem Mann zum Zwecke der Familiengründung“. Ein Gesetz aus dem Jahr 
2014 bietet Schutz vor Diskriminierung aufgrund verschiedener Faktoren, darunter auch sexuelle Ausrichtung 
und Geschlechtsidentität, wird aber nicht einheitlich durchgesetzt und durch das neue Gesetzespaket zu 
Familienwerten und zum Schutz von Minderjährigen vom 17.09.2024 konterkariert (siehe hierzu Kapitel 2.2).6 

  

                                                                 
1 Bundesregierung.de, Republik Moldau und Georgien sind sichere Herkunftsstaaten, letzte Aktualisierung 27.12.2023.                         
2 Tagesschau.de, Georgien schränkt Rechte sexueller Minderheiten ein, letzte Aktualisierung 03.10.2024; Deutschlandfunk, 

Anti-LGBTQ-Gesetz verabschiedet, letzte Aktualisierung 18.09.2024; Zeit.de, Georgien verabschiedet umstrittenes Anti-
LGBTQ-Gesetz, letzte Aktualisierung 17.09.2024; RFE/RL, Georgian Parliament Passes Restrictive Anti-LGBT Laws, (Radio 
Free Europe/Radio Liberty), letzte Aktualisierung 17.09.2024.  

3 Die nachfolgenden Erkenntnisse beziehen sich ausschließlich auf das Territorium Zentralgeorgiens mit seiner Hauptstadt 
Tiflis. Im Folgenden soll auf die Situation von LGBTIQ-Menschen in Georgien eingegangen werden ohne Berücksichtigung 
der de facto abgetrennten Regionen Südossetien und Abchasien.  

4 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien: LGBTQI+, 06.09.2023, 16, letzte Aktualisierung 06.09.2023.                         
5 Freedom House, Freedom in the World 2024 – Georgia, letzte Aktualisierung 25.04.2024; USDOS, 2023 Country Reports 

on Human Rights Practices: Georgia, (U.S. Department of State, 2023), 57-60, letzte Aktualisierung 23.04.2024. 
6 Tagesschau.de, Georgien schränkt Rechte sexueller Minderheiten ein, letzte Aktualisierung 03.10.2024; Deutschlandfunk, 

Anti-LGBTQ-Gesetz verabschiedet, letzte Aktualisierung 18.09.2024; Zeit.de, Georgien verabschiedet umstrittenes Anti-
LGBTQ-Gesetz, letzte Aktualisierung 17.09.2024; RFE/RL, Georgian Parliament Passes Restrictive Anti-LGBT Laws, (Radio 
Free Europe/Radio Liberty), letzte Aktualisierung 17.09.2024; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien: LGBTQI+, 
06.09.2023, 16, letzte Aktualisierung 06.09.2023; Constitution of Georgia (Verfassung Georgiens) vom 29.06.2020, Art. 
30.                      

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/sichere-herkunftsstaaten-moldau-georgien-2216818
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/georgien-lgbtq-gesetz-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/anti-lgbtq-gesetz-verabschiedet-108.html
https://www.deutschlandfunk.de/anti-lgbtq-gesetz-verabschiedet-108.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-09/georgien-verabschiedung-anti-lgbtq-gesetz
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-09/georgien-verabschiedung-anti-lgbtq-gesetz
https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-law-rights-parliament/33123479.html
https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-law-rights-parliament/33123479.html
https://www.lsvd.de/media/doc/10390/230906_geo_lgbtiq+.pdf
https://www.ecoi.net/de/dokument/2108040.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/georgien-lgbtq-gesetz-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/anti-lgbtq-gesetz-verabschiedet-108.html
https://www.deutschlandfunk.de/anti-lgbtq-gesetz-verabschiedet-108.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-09/georgien-verabschiedung-anti-lgbtq-gesetz
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-09/georgien-verabschiedung-anti-lgbtq-gesetz
https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-law-rights-parliament/33123479.html
https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-law-rights-parliament/33123479.html
https://www.lsvd.de/media/doc/10390/230906_geo_lgbtiq+.pdf
https://www.lsvd.de/media/doc/10390/230906_geo_lgbtiq+.pdf
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=36
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Im Dezember 2023 hatte die EU Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen. Nachdem das 
Parlament in Tiflis im Mai 2024 ein gegen die ausländische Finanzierung von Nichtregierungsorganisationen 
gerichtetes Gesetz verabschiedete, verschlechterten sich dadurch bereits die Beziehungen gegenüber der EU. 
Die Annahme dieses Gesetzes wurde von massiven Protesten begleitet. Mit der Verabschiedung des neuen 
Anti-LGBTIQ-Gesetzes vermindern sich die Chancen Georgiens auf einen EU-Beitritt zusätzlich. Im Dezember 
2023 hatte die EU Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen. Der EU-Beitrittsprozess für 
Georgien ist jedoch seit Ende Juni 2024 de facto gestoppt.7 

2.2 Parlament verabschiedet umstrittenes „Anti-LGBTIQ-Gesetz“  

Das georgische Parlament hat am 17.09.2024 ein umstrittenes Gesetzespaket zur Einschränkung der Rechte 
von LGBTIQ-Menschen in dritter Lesung verabschiedet. Offiziell geht es dabei um den Schutz von 
Familienwerten und Minderjährigen. Es umfasst dabei das Verbot a) gleichgeschlechtlicher Ehen, b) der 
Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare und Transpersonen, c) geschlechtsangleichender 
Behandlungen, d) öffentlicher Befürwortung von LGBTIQ-Beziehungen und -Personen (z. B. LGBTIQ-
Demonstrationen wie den bekannten Christopher Street Day) sowie deren Darstellung in den Medien. Das 
Gesetz sieht vor, die „Propaganda“ von gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Fernsehsendungen und 
Bildungseinrichtungen einzuschränken. Bücher und Filme, die gleichgeschlechtliche Beziehungen zeigen, 
können zensiert werden, auch das Zeigen der Regenbogenfahne darf verboten werden. Darüber hinaus erklärt 
das Gesetz im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen für ungültig auf georgischem Staatsgebiet.  

In einer von den Oppositionsparteien boykottierten Abstimmung stimmte die Regierungspartei Georgischer 
Traum dem Gesetzesentwurf mit 84 Ja-Stimmen und ohne Gegenstimmen zu. Das Gesetz weist Ähnlichkeiten 
mit der russischen Gesetzgebung zur Einschränkung von LGBTIQ-Rechten auf. Die georgische Regierung 
argumentiert, das Gesetz sei notwendig, um die traditionellen moralischen Standards in Georgien zu schützen. 
Seit der Georgische Traum Regierungspartei ist, unternimmt sie immer wieder Schritte, um eine Anti-LGBTIQ-
Agenda voranzutreiben, was sich auch verstärkt im Wahlkampf 2024 vor den Parlamentswahlen im Oktober 
2024 zeigte. Homophobie war hier einer der Hauptpfeiler des Wahlkampfs der Regierungspartei. Mit der 
Unterschrift von Parlamentspräsident Schalva Papuaschwili von der regierenden Partei Georgischer Traum, der 
das Gesetz selbst ins Parlament einbrachte, trat das Gesetzespaket am 03.10.2024 in Kraft.8 Unterstützung 
erfuhr die georgische Regierung dabei von der zutiefst konservativen georgisch-orthodoxen Kirche, die 
weiterhin über großen Einfluss im Land verfügt und die Verabschiedung des Gesetzes über die Familienwerte 
und den Schutz von Minderjährigen ausdrücklich begrüßte.9 

 

  

                                                                 
7 Tagesschau.de, EU legt Georgiens Beitrittsprozess vorerst auf Eis, letzte Aktualisierung 28.06.2024; RFE/RL, Georgian 

Parliament Set To Overrule Presidential Veto On 'Foreign Agent' Law, (Radio Free Europe/Radio Liberty), letzte 
Aktualisierung 20.05.2024; spiegel.de, Georgien verabschiedet umstrittenes Gesetz zu »ausländischer Einflussnahme«, 
letzte Aktualisierung 14.05.2024.    

8 Caucasuswatch.de, Georgische LGBTQ+-Gemeinschaft: Opfer der Wahlen, letzte Aktualisierung 09.12.2024; 
Tagesschau.de, Georgien schränkt Rechte sexueller Minderheiten ein, letzte Aktualisierung 03.10.2024; Deutschlandfunk, 
Anti-LGBTQ-Gesetz verabschiedet, letzte Aktualisierung 18.09.2024; Zeit.de, Georgien verabschiedet umstrittenes Anti-
LGBTQ-Gesetz, letzte Aktualisierung 17.09.2024; RFE/RL, Georgian Parliament Passes Restrictive Anti-LGBT Laws, (Radio 
Free Europe/Radio Liberty), letzte Aktualisierung 17.09.2024; spiegel.de, Georgien verabschiedet umstrittenes Anti-
LGBTQ-Gesetz, letzte Aktualisierung 17.09.2024. 

9 Georgiatoday.ge, Patriarchate: Enactment of Law On Family Values and Protection of Minors positive step forward, letzte 
Aktualisierung 04.10.2024.                         

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/georgien-eu-beitrittverfahren-100.html
https://www.rferl.org/a/georgian-parliament-overrule-veto-foreign-agents/32954958.html
https://www.rferl.org/a/georgian-parliament-overrule-veto-foreign-agents/32954958.html
https://www.rferl.org/a/georgian-parliament-overrule-veto-foreign-agents/32954958.html
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-parlament-verabschiedet-umstrittenes-gesetz-zu-auslaendischer-einflussnahme-a-9cfa6a52-a5be-4f84-bad1-326ccd2d40d6
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-parlament-verabschiedet-umstrittenes-gesetz-zu-auslaendischer-einflussnahme-a-9cfa6a52-a5be-4f84-bad1-326ccd2d40d6
https://caucasuswatch.de/de/insights/georgische-lgbtq-gemeinschaft-opfer-der-wahlen.html
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/georgien-lgbtq-gesetz-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/anti-lgbtq-gesetz-verabschiedet-108.html
https://www.deutschlandfunk.de/anti-lgbtq-gesetz-verabschiedet-108.html
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-09/georgien-verabschiedung-anti-lgbtq-gesetz
https://www.zeit.de/gesellschaft/2024-09/georgien-verabschiedung-anti-lgbtq-gesetz
https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-law-rights-parliament/33123479.html
https://www.rferl.org/a/georgia-lgbt-law-rights-parliament/33123479.html
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-verabschiedet-umstrittenes-anti-lgbtq-gesetz-a-732eaf59-e2e5-42eb-8ece-b5f03bfb1eae
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-verabschiedet-umstrittenes-anti-lgbtq-gesetz-a-732eaf59-e2e5-42eb-8ece-b5f03bfb1eae
https://georgiatoday.ge/patriarchate-enactment-of-law-on-family-values-and-protection-of-minors-positive-step-forward/
https://georgiatoday.ge/patriarchate-enactment-of-law-on-family-values-and-protection-of-minors-positive-step-forward/
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3. Behandlung durch Behörden und Gesellschaft  

3.1 Allgemeine Erkenntnisse 

Die Situation sexueller Minderheiten im gesellschaftlichen Umfeld (z. B. Arbeit, Familie, Gesundheit) ist 
weiterhin sehr schwierig. Benachteiligungen, Anfeindungen, Belästigungen und Gewalthandlungen gegenüber 
LGBTIQ-Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und Genderidentität können vereinzelt auftreten, die 
sehr selten von staatlichen Akteuren, sondern vorrangig von privaten Einzelpersonen und Gruppen ausgehen.  

Die öffentliche Meinung ist stark polarisiert und geprägt von den konservativen Werten der gesellschaftlich tief 
verankerten georgisch-orthodoxen Kirche. An Übergriffen auf Angehörige sexueller Minderheiten waren bzw. 
sind u. a. auch Vertreter der georgisch-orthodoxen Kirche beteiligt. Homophobie und der Einfluss von Anti-
Gender-Gruppen sind gesellschaftlich nach wie vor stark verwurzelt, weshalb LGBTIQ-Personen unter 
Unterdrückung, Diskriminierung und Gewalt leiden können. Die Gefahr, welche für LGBTIQ-Angehörige von 
radikalen und gewalttätigen Gruppen ausgeht, wird vom Staat nicht immer ausreichend bekämpft. Die 
Durchsetzung einer Gleichstellungspolitik und deren effektive Umsetzung in der Praxis ist nach wie vor 
problematisch, worunter insbesondere die LGBTIQ-Gemeinschaft leidet. Vereinzelt reagieren Polizei oder 
andere Regierungsbeamte nicht angemessen auf Fälle von Gewalt oder Belästigung gegenüber LGBTIQ-
Personen.10 Dazu wirken laut der Ombudsperson in Georgien homophobe Einstellungen, Hassverbrechen und 
diskriminierende Haltungen in der Gesellschaft mit, wobei Personen mit rechtsextremen Ideologien durch ihre 
Handlungen und Äußerungen zur Verbreitung homophober Stimmungen beitragen und schwerwiegende 
Rechtsverletzungen begehen können.11 Von 2016 bis 2021 wurden aufgrund von Ermittlungen zu Straftaten 
mit homo-/transphobischen Motiven Strafverfolgungen gegen 169 Personen eingeleitet.12 

Am 08.07.2023 kam es in Tiflis im Vorfeld der geplanten Abschlussveranstaltung der Pride-Woche für die 
Rechte von LGBTIQ-Personen zu massiven Ausschreitungen, woraufhin die Kundgebung abgesagt werden 
musste. Hunderte rechtsextreme, homophobe Demonstrierende stürmten das Veranstaltungsgelände, 
zerstörten die Bühne, mehrere Festzelte und verbrannten Regenbogenflaggen. Das Organisationsteam der 
geplanten Veranstaltung kritisierte die fehlende Schutzbereitschaft der Polizei und eine unzureichende 
Durchsetzung des Rechts auf Versammlungsfreiheit. Nur durch die Evakuierung der Teilnehmenden konnten 
Verletzungen oder Schlimmeres verhindert werden.13  

Trotz der hier erwähnten Ausschreitungen im Vorfeld der geplanten Abschlussveranstaltung der Pride-Woche 
im Juli 2023, sind in den urbanen Zentren, insbesondere der Hauptstadt Tiflis, in der Regel modernere, 
liberalere Wertvorstellungen und toleranteres Verhalten vorhanden als in den ländlichen und gebirgigen 
Landesteilen Georgiens. Das Ausleben der eigenen Geschlechtsidentität ist im städtischen Milieu insofern eher 
möglich.14 Abzuwarten bleiben hier mögliche Auswirkungen des Anti-LGBTIQ-Gesetzes vom 17.09.2024 in der 
Praxis. 

  

                                                                 
10 USDOS, 2023 Country Reports on Human Rights Practices: Georgia, (U.S. Department of State, 2023), 57-60, letzte 

Aktualisierung 23.04.2024. 
11 Public Defender of Georgia, Report of the Public Defender of Georgia On the Situation of Protection of Human Rights and 

Freedoms in Georgia 2023, 145, letzte Aktualisierung 02.04.2024; siehe auch USDOS, 2023 Country Reports on Human 
Rights Practices: Georgia, (U.S. Department of State, 2023), 57-60, letzte Aktualisierung 23.04.2024. 

12 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien: LGBTQI+, 06.09.2023, 20, letzte Aktualisierung 06.09.2023.                         
13 Amnesty International, Menschenrechtsreport 2023 zu Georgien, letzte Aktualisierung 24.04.2024; USDOS, 2023 Country 

Reports on Human Rights Practices: Georgia, (U.S. Department of State, 2023), 57-60, letzte Aktualisierung 23.04.2024;  
spiegel.de, Nationalisten stürmen Pride-Festival in Tiflis, letzte Aktualisierung 09.07.2023.                         

14 Nomadicboys.com, Gay Tbilisi: our travel guide to the best bars, clubs, hotels and more, letzte Aktualisierung 11.11.2024; 
Queer.de, Ein schwuler Blick auf Tiflis, letzte Aktualisierung 10.11.2023; travelgay.de, Schwule Bars und Clubs in Tiflis.  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://ombudsman.ge/res/docs/2024052911382931838.pdf
https://ombudsman.ge/res/docs/2024052911382931838.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.lsvd.de/media/doc/10390/230906_geo_lgbtiq+.pdf
https://www.amnesty.de/informieren/amnesty-report/georgien-2023
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-nationalisten-stuermen-pride-festival-in-tiflis-a-28f67041-9f24-42c4-b56d-d63b8527b3e7
https://nomadicboys.com/gay-tbilisi-travel-guide/
https://www.queer.de/bild-des-tages.php?einzel=4358
https://www.travelgay.de/gay-tbilisi-bars-and-clubs
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3.2 Situation von Transgendermenschen 

Bis zum Herbst 2024 mussten bzw. konnten sich Transgendermenschen, die die Änderung ihres Geschlechts 
anerkennen lassen wollten, einem medizinischen Eingriff unterziehen. So war es gängige Praxis, dass 
körperverändernde Operationen die Voraussetzung dafür waren, dass Transgendermenschen eine Änderung 
ihrer Geburtsurkunden und anderer Rechtsdokumente bei den Behörden beantragen konnten.15 Durch das 
vom georgischen Parlament am 17.09.2024 verabschiedete Gesetzespaket zu Familienwerten und zum Schutz 
von Minderjährigen, was eine Einschränkung der Rechte von LGBTIQ-Menschen bedeutet, sind nun u. a. 
geschlechtsangleichende Behandlungen verboten.16 Eine entsprechende Registrierung ist deshalb nach dem 
neuen Gesetz nicht mehr möglich. 

In Georgien ist einen Tag nach Verabschiedung des auch international hochumstrittenen Anti-LGBTIQ-Gesetzes 
eine bekannte Transgender-Aktivistin getötet worden. Nach Angaben des georgischen Innenministeriums 
wurde Kesaria Abramidze am 18.09.2024 in ihrer Wohnung in Tiflis erstochen aufgefunden. Die Polizei nahm 
daraufhin Abramidzes Lebensgefährten als Tatverdächtigen fest. Soweit derzeit bekannt, bestünde jedoch kein 
Zusammenhang mit dem verabschiedeten Anti-LGBTIQ-Gesetz. Die 37-jährige Abramidze, die als Model, 
Schauspielerin und Influencerin aktiv war und der 500.000 Menschen auf Instagram folgten, war in Georgien 
die erste prominente Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit über ihre Geschlechtsangleichung sprach.17 

Innerhalb der LGBTIQ-Gemeinschaft zählen Transgender-Personen zur vulnerabelsten Gruppe. Sie haben 
eingeschränkten Zugang zum Bildungs-, Wohnungs- und Arbeitsmarkt. Transgender-Personen erhalten nur 
wenig Schutz vor Diskriminierung und Übergriffen. Staatsanwälte bezeichnen Verbrechen gegen Transgender-
Personen oder andere Minderheiten selten als Hassverbrechen, auch wenn es Beweise gibt, die für eine solche 
Einstufung sprechen. Allgemein nutzen nur wenige LGBTIQ-Personen bei Gewalterfahrungen staatliche 
Anlaufstellen, da diese nicht auf deren Bedürfnisse eingestellt sind.18 Auch hat sich die Wohnsituation sexueller 
Minderheiten und insbesondere transsexueller Menschen durch den Krieg in der Ukraine weiter verschlechtert 
und staatliche Unterstützung ist nicht verfügbar.19 Hintergrund ist die Zuwanderung vor allem russischer 
Staatsangehöriger nach Georgien seit Ausbruch des Ukraine-Krieges am 24.02.2022, die allein aus Russland um 
die 150.000 Menschen umfasst. Hinzu kommen zusätzlich weitere Flüchtlinge aus der Ukraine und Belarus, was 
allgemein den Wohnraum verringert und die Mieten steigen lässt.20  

  

                                                                 
15 Freedom House, Freedom in the World 2024 – Georgia, letzte Aktualisierung 25.04.2024; USDOS, 2023 Country Reports 

on Human Rights Practices: Georgia, (U.S. Department of State, 2023), 58, letzte Aktualisierung 23.04.2024. 
16 Siehe hierzu und zu weiteren Gesetzesverschärfungen bezüglich LGBTIQ-Menschen in Georgien das Kapitel 2.2.  
17 Spiegel.de, Georgische Transgender-Aktivistin getötet - kurz nach Verabschiedung von LGBTQ-Gesetz, letzte 

Aktualisierung 20.09.2024; RFE/RL, Well-Known Georgian Transgender Model Stabbed To Death, (Radio Free 
Europe/Radio Liberty), letzte Aktualisierung 19.09.2024. 

18 Freedom House, Freedom in the World 2024 – Georgia, letzte Aktualisierung 25.04.2024; ILGA - International Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – Europe, Annual Review 2024 of the Human Rights Situation of Lesbian, 
Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia 2024, 67, letzte Aktualisierung Februar 2024; 
Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien: LGBTQI+, 06.09.2023, 13, letzte Aktualisierung 06.09.2023. 

19 ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – Europe, Annual Review 2024 of the Human 
Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia 2024, 69, letzte 
Aktualisierung Februar 2024.  

20 RND.de, Ein neues Leben ohne Putin – „Uns wurde unsere Zukunft gestohlen“, letzte Aktualisierung 24.02.2023; MDR.de, 
Georgien: Wirtschaftsboom durch russische Einwanderer, letzte Aktualisierung 13.02.2023; Konrad Adenauer Stiftung, 
Länderberichte: Flucht aus Russland, letzte Aktualisierung 10.01.2023.  

https://www.ecoi.net/de/dokument/2108040.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/528267-GEORGIA-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-transgender-aktivistin-getoetet-kurz-nach-verabschiedung-von-lgbtq-gesetz-a-a7bf1056-4688-4d34-8cd2-0c8d6f3b78c4
https://www.spiegel.de/ausland/georgien-transgender-aktivistin-getoetet-kurz-nach-verabschiedung-von-lgbtq-gesetz-a-a7bf1056-4688-4d34-8cd2-0c8d6f3b78c4
https://www.rferl.org/a/kesaria-abramidze-killing-lgbt-rights-georgia/33126132.html
https://www.rferl.org/a/kesaria-abramidze-killing-lgbt-rights-georgia/33126132.html
https://www.ecoi.net/de/dokument/2108040.html
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_full_annual_review.pdf
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_full_annual_review.pdf
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_full_annual_review.pdf
https://www.lsvd.de/media/doc/10390/230906_geo_lgbtiq+.pdf
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_full_annual_review.pdf
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_full_annual_review.pdf
https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_full_annual_review.pdf
https://www.rnd.de/politik/flucht-aus-russland-hunderttausende-verliessen-seit-teilmobilmachung-das-land-putin-hat-unsere-FYOXN72IKJHJ5DSLQGG3553HQM.html
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/wirtschaft-georgien-russische-einwanderung-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/wirtschaft-georgien-russische-einwanderung-100.html
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/flucht-aus-russland
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/flucht-aus-russland
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4. Schutz- und Unterstützungsmöglichkeiten  

Es liegen keine Berichte über effektive staatliche bzw. rechtliche Schutzmechanismen für LGBTIQ-Personen vor. 
In Georgien gibt es einige NGOs wie z. B. Equality Movement, Tbilisi Pride und Women’s Initiative Supporting 
Group, die sich gegen Gewalt und für die Gleichberechtigung von Frauen und der LGBTIQ-Gemeinschaft 
einsetzen.21 Das Anti-Diskriminierungsgesetz aus dem Jahr 2014, welches Schutz vor Diskriminierung aufgrund 
verschiedener Faktoren bieten sollte, darunter auch sexuelle Ausrichtung und Geschlechtsidentität, spielt nach 
der Verabschiedung des neuen Gesetzespakets zu Familienwerten und zum Schutz von Minderjährigen vom 
17.09.2024 nur noch eine eher untergeordnete Rolle. Es kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der 
neuen gesetzlichen Anti-LGBTIQ-Bestimmungen Angehörige sexueller Minderheiten sich vermehrt dazu 
gezwungen sehen, ihre sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu verbergen. 

 

                                                                 
21 Schweizerische Flüchtlingshilfe, Georgien: LGBTQI+, 06.09.2023, 4-6, letzte Aktualisierung 06.09.2023. 

https://www.lsvd.de/media/doc/10390/230906_geo_lgbtiq+.pdf
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